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1. Vorbemerkungen 

Pflegebegleitung  

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt die Einführung des Anspruchs auf eine Pfle-
gebegleitung. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass der vorgesehene Anspruch durch 
ein wirksames und bedarfsgerechtes Fallmangement (Case-Management) auch tatsächlich 
umgesetzt wird. Ein Anspruch, der in der Praxis nicht durchsetzbar ist, bleibt für die Betroffe-
nen ohne Nutzen. Weiter darf sie nicht als Rechtfertigung für Leistungskürzungen an anderer 
Stelle dienen. 

Ermittlung des Grades der Pflegebedürfigkeit  
Mit der Pflegereform 2017 verfolgte die damalige Bundesregierung das Ziel, Pflegebedürftig-
keit besser abzubilden. Im Fokus standen dabei insbesondere Menschen mit demenzieller Er-
krankung oder kognitiven Einschränkungen. Nicht mehr das Verdienst- bzw. Zeitfenster-Mo-
dell stand im Vordergrund, sondern ein bedarfsgerechtes Begutachtungsverfahren, das den 
Alltag und den Hilfebedarf stärker berücksichtigt. So sollten Betroffene bedarfsgerechte Pfle-
geleistungen und höhere Pflegegrade erhalten.  

Im Gegensatz dazu soll der vorliegende Referentenentwurf dafür sorgen, dass Pflegebedürf-
tigkeit vermieden oder reduziert wird. Die geplanten Verschärfungen bei der Pflegegradbe-
gutachtung erschwert es den Betroffenen, überhaupt einen Pflegegrad zu erhalten. Darüber 
hinaus werden Höherstufungen verkompliziert. Das geht voll zu Lasten der auf Unterstüt-
zung angewiesenen, vor allem demenzerkrankter Menschen. 

Leistungen bei Pflegegrad 1 
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert die fehlende Einbeziehung des neuen Sozial-
raumbudgets bei Pflegegrad 1. Dadurch wird daheim versorgten Pflegebedürftigen eine wich-
tige Unterstützungsleistung für die Alltagsbewältigung vorenthalten. Bei unveränderter 
Übernahme des Referentenentwurfs müssten Betroffene mit Pflegegrad 1 Alltag entlastende 
Leistungen wie Betreuungsangebote, hauswirtschaftliche Hilfen oder Begleitdienste selbst tra-
gen.  

Diese Kürzungen treffen eine Gruppe, die ohnehin auf externe Unterstützung angewiesen ist, 
um alltägliche Aufgaben bewältigen zu können und soziale Teilhabe zu sichern. Angesichts 
des Anspruchs auf eine Pflegebegleitung und der damit verbundene Wunsch Pflegebedürfti-
ger, möglichst lange zu Hause versorgt zu werden, ist eine Streichung solcher Unterstützungs-
leistungen nicht gerechtfertigt. Das läuft dem Präventionsgedanken zuwider. 

Dynamisierung 
Seit Jahren ignorieren die Bundesregierungen die finanziellen Nöte der fast sechs Millionen 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Die gesetzlich vorgesehene Dynamisierung wurde 
in den vergangenen Jahren vielfach ausgesetzt und sporadisch durch individuell festgelegte 
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Erhöhungen ersetzt. So wurde 2025 das Pflegegeld zwar um 4,5 Prozent erhöht, doch die da-
heim versorgten Pflegebedürftigen mussten sechs Jahre auf diesen minimalen Anstieg warten. 
Der Referentenentwurf sieht nun zwar eine Dynamisierung vor, allerdings erst in zwei Jahren 
und mithilfe einer Berechnung zu Ungunsten der Betroffenen. Damit ist die Erhöhung der 
Leistungsbeiträge nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Neuordnung des Leistungskatalogs der Pflegeversicherung im ambulanten Bereich 
Die Zusammenlegung von Leistungen zu Budgets, wie das Sachleistungs-, Entlastungs-, oder 
Überbrückungsbudget, ist sinnvoll. Jedoch darf dies keinesfalls zur Kürzung oder schlimms-
tenfalls zum Wegfall von Leistungen führen. Auch müssen die Kapazitäten vor allem im Be-
reich der Kurzzeitpflegeplätze ausgebaut werden. Denn ein Budget ist nur dann sinnvoll, 
wenn es auch Angebote dafür gibt. Aktuell wird es immer schwieriger, Unterstützung zu fin-
den. Zwingend notwendig ist daher der Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen verbunden, mit 
einem Rechtsanspruch auf einen Kurzzeitpflegeplatz gegenüber der Pflegeversicherung zur 
Entlastung Angehöriger. Denn der Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege läuft ohne Platz-Ga-
rantie ins Leere.  

In der ambulante Altenpflege sind die Kosten in den vergangenen Jahren explodiert. Eine so-
fortige Entlastung für die rund fünf Millionen daheim versorgten Menschen ist jedoch nicht 
in Sicht. Denn durch die Zusammenlegung von Leistungen werden diese finanziell gekürzt.  

Finanzierung der stationären Altenpflege neu ausrichten 
Die Eigenanteile in der stationären Altenpflege steigen seit Jahren unaufhörlich. Zum 1. Januar 
2022 hat der Gesetzgeber darauf reagiert und Leistungszuschläge zur Reduzierung der Kos-
tenanteile für Pflegeheimbewohner1 eingeführt. Die damalige Bundesregierung hat diesen 
Kompromiss vorgestellt, um Forderungen nach einer Deckelung der Eigenanteile entgegen-
zuwirken. Je nach Aufenthaltsdauer verringert sich somit der Eigenanteil an den Pflegekosten. 
Doch nur die wenigsten Pflegeheimbewohner profitieren von diesen Entlastungsmaßnahmen, 
da ein Großteil vorher verstirbt. Jetzt sollen die Pflegebedürftigen auch noch länger auf diese 
warten. Eine solche zeitliche Verschiebung der Leistungszuschläge nach hinten fördert die fi-
nanzielle Not der Pflegebedürftigen. Anstatt die rasant steigenden Eigenanteile zu stoppen, 
wie im Koalitionsvertrag versprochen, werden die Belastungen noch gesteigert. Hier ist eine 
Deckelung der reinen Pflegekosten auf 1 000 Euro dringend angezeigt. Ansonsten wird die 
Sozialhilfequote bei Pflegebedürftigen in der stationären Pflege in nur kürzester Zeit auf 50 
Prozent steigen. Zudem muss der Zuschuss zu den pflegebedingten Aufwendungen bei den 
Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 1 erhalten bleiben und auf 175 Euro erhöht werden.  

 

 
1 Hinweis: Sofern bei Personenbezeichnungen nur die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich 
die Angaben jeweils auf Angehörige aller Geschlechter. 
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Sozialraumbudget auch mit Pflegegrad 1 
Die Einführung eines Sozialraumbudgets, insbesondere die Aussicht auf eine monatliche Un-
terstützung von bis zu 175 Euro, ist grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch plädiert die Deutsche 
Stiftung Patientenschutz dafür, dieses Leistungsinstrument unabhängig vom jeweiligen Pfle-
gegrad allen Pflegebedürftigen zugänglich zu machen und nicht erst ab Pflegegrad 2. Denn 
wenn Pflegebedürftige schon mit Pflegegrad 1 Zugang zum Sozialraumbudget erhalten, müs-
sen sie die Kosten für anerkannte Betreuungsangebote, hauswirtschaftliche Hilfen oder Be-
gleitdienste nicht komplett selbst tragen. Das ermöglicht auf Unterstützung angewiesenen 
Menschen, ihren Alltag zu bewältigen, soziale Teilhabe und wirksame Prävention. 

Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 
Seit dem Jahr 2022 verzichtet die Bundesregierung darauf, jährlich eine Milliarde Euro an die 
Pflegeversicherung zu überweisen. Damit schwächt sie die finanzielle Stabilität der Pflegever-
sicherung. Hinzu kommen versicherungsfremde Leistungen, die aus der Pflegekasse finan-
ziert werden. Damit trägt der Bund enorm dazu bei, dass Leistungen der Pflege reduziert wer-
den und Pflegekosten davongaloppieren. Leidtragende sind die Pflegebedürftigen und ihre 
Angehörigen. 

Durch das Aussetzen des Bundeszuschusses bis 2028, die Zahlung von lediglich 500 Millionen 
Euro im Jahr 2029 und die erst ab 2030 vollständige Auszahlung des Bundeszuschusses in 
Höhe von einer Milliarde Euro an die Pflegeversicherung, verpasst der Bund eine klare poli-
tische Prioritätensignalisierung zugunsten einer Würde wahrenden Pflege. Das führt zu wei-
teren schwerwiegenden Belastungen für Pflegebedürftige, deren Angehörige und Pflegende. 

Keine Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge pflegender Angehöriger 
Der aktuelle Referentenentwurf sieht vor, die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige von 
derzeit 100 auf 70 Prozent zu senken. Das wirkt sich auch auf weitere im § 166 Absatz 2 Satz 1 
aufgeführte Bezugsgrößen aus. Bereits heute sind pflegende Angehörige der größte Pflege-
dienst Deutschlands und meist weiblich. Ihr tägliches Engagement ermöglicht das Funktio-
nieren des häuslichen Pflegesystems. Ohne diesen Einsatz wäre das System bereits an seine 
Grenzen gestoßen oder gar zusammengebrochen. Darüber hinaus verkennt der Entwurf, dass 
schon heute 206 Milliarden Euro2 unentgeltliche Leistungen im Jahr von den pflegenden An-
gehörigen erbracht werden. 

Die geplanten Leistungskürzungen bedeuten eine ungerechtfertigte Mehrbelastung pflegen-
der Angehöriger. Sie tragen eine schwere Leistungsverpflichtung bei gleichzeitig sinkender 
finanzieller Unterstützung. Somit steigt ihr Risiko von Überlastung, gesundheitlichen Folge-
erkrankungen und sozialer Isolation. Angesichts der enormen gesellschaftlichen und persön-
lichen Kosten, die pflegende Angehörige tragen, ist eine Absenkung ihrer Rentenbeiträge voll-
kommen unverständlich. Offenkundig ignoriert die Bundesregierung, dass eine umfassende, 

 
2 https://www.vdk.de/presse/pressemitteilung/angehoerige-leisten-unbezahlte-pflege-im-wert-
von-206-milliarden-euro/ 
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professionelle stationäre bzw. ambulante Pflege das gesamte soziale Sicherungssystem zum 
Einsturz bringen würde.  

2. Änderungsvorschläge zum Referentenentwurf – Änderung des Elf-
ten Sozialgesetzbuches 

2.1. § 7c SGB XI Pflegebegleitung 

2.1.1. Referentenentwurf  

Der Referentenentwurf sieht einen Anspruch auf Pflegebegleitung für Pflegebedürftige aller 
Pflegegrade vor, die in der häuslichen Umgebung versorgt werden. Ziel ist eine präventions-
orientierte, fachliche Begleitung und Unterstützung, um die Selbstständigkeit der Pflegebe-
dürftigen möglichst lange zu erhalten und die Versorgung im eigenen Zuhause zu sichern. 

Inhaltlich knüpft die neue Regelung an bereits bestehende Leistungen des SGB XI an, insbe-
sondere an die Pflegeberatung (§ 7a SGB XI), Beratung in der eigenen Häuslichkeit (§ 37 Ab-
satz 3 SGB XI) sowie Schulungen in der häuslichen Umgebung (§ 45 Absatz 1 Satz 3 SGB XI). 
Diese bereits bestehenden Leistungsansprüche werden im neuen § 7c SGB XI gebündelt und 
modifiziert. 

Die Pflegebegleitung soll frühzeitig einsetzen und einen besonderen Fokus auf Prävention 
und Rehabilitation legen. Neben den Pflegebedürftigen selbst werden auch pflegende Ange-
hörige unterstützt.  

2.1.2. Stellungnahme 
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt grundsätzlich die Einführung einer frühzeiti-
gen und präventionsorientierten Pflegebegleitung. Denn die häusliche Versorgung Pflegebe-
dürftiger sollte mithilfe geeigneter Unterstützungsangebote möglichst lange aufrechterhalten 
werden. Dies entspricht nicht nur häufig dem Wunsch der Betroffenen und deren Angehöri-
gen, sondern entlastet zugleich stationäre Versorgungsformen sowie die Pflegekassen.  

Das vorgesehene Fallmanagement für Pflegebedürftige mit besonderem Unterstützungsbe-
darf muss auch in der Praxis funktionieren. Denn ein Anspruch, der in der Praxis nicht wirk-
sam durchgesetzt werden kann, bleibt für Pflegebedürftige ohne Nutzen.  

Der Anspruch auf eine Pflegebegleitung rechtfertigt zudem auch nicht Leistungseinschrän-
kungen an anderer Stelle, wie beim Sozialraumbudget oder dem Entlastungsbudget.  

2.1.3. Änderungsvorschlag 
Der § 7c SGB XI kann unverändert bestehen bleiben. Gleichwohl dürfen unter seinem Deck-
mantel keine Leistungskürzungen stattfinden.  
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2.2. § 15 SGB XI Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Be-
gutachtungsinstrument 

2.2.1. Referentenentwurf  

Im Referentenentwurf wird eine neue Einordnung der Pflegegradbestimmung vorgenommen. 
Dabei soll die notwendige Gesamtpunktzahl zur Erreichung der Pflegegrade 1 bis 3 jeweils 
erhöht werden. Zudem werden in den Modulen Mobilität, Selbstversorgung sowie Gestaltung 
des Alltagslebens und sozialer Kontakte die zu erreichenden Punkte ebenfalls angehoben. 

2.2.2.  Stellungnahme 

Mit der Erhöhung der nötigen Gesamtpunktzahl bei der Pflegegradvergabe sowie bei den 
oben genannten Modulen wird die Begutachtung strenger. Die Deutsche Stiftung Patienten-
schutz befürchtet, dass der Einstieg in die Pflegeleistungen und der Zugang zu höheren Pfle-
gegraden dadurch erheblich erschwert werden. Das ist ein gravierender Rückschritt gegen-
über 2017, insbesondere für demenziell erkrankte Menschen. Der vor neun Jahren definierte 
Pflegebedürftigkeitsbegriff hatte gerade darauf abgezielt, diese Personengruppe endlich im 
System abzubilden. Durch die Anpassung der Schwellenwerte wird das damalige Ziel nun 
verworfen, da die besonderen Einschränkungen der Betroffenen kaum berücksichtigt und un-
terstützt werden. Es steht zu befürchten, dass Menschen allein mit kognitiven Einschränkun-
gen jetzt keinen Pflegegrad mehr erhalten. Damit können sie weder von der neuen Pflegebe-
gleitung noch den Präventionsmaßnahmen profitieren. Die Neujustierung der Pflegebegut-
achtung bedeutet somit in mehrfacher Hinsicht eine Schlechterstellung für die Betroffenen. 
Das konterkariert die präventive Absicht des Gesetzes. 

2.2.3.  Änderungsvorschlag 
Die Änderung des § 15 SGB XI soll nicht vorgenommen werden. Die jetzige Regelung soll 
unverändert beibehalten werden.  

2.3. § 28a SGB XI Leistungen bei Pflegegrad 1 

2.3.1. Referentenentwurf  

In § 28a des Referentenentwurfs werden die Leistungen bei Pflegegrad 1 zusammengefasst.  

2.3.2.  Stellungnahme  

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert die fehlende Einbeziehung des neuen Sozial-
raumbudgets bei Pflegegrad 1. Durch den Wegfall des Entlastungsbeitrags wird daheim ver-
sorgten Pflegebedürftigen eine wichtige Unterstützungsleistung für die Alltagsbewältigung 
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genommen. Für anerkannte Betreuungsangebote, hauswirtschaftliche Hilfen oder Begleit-
dienste müssen die Betroffenen laut Referentenentwurf bei Pflegegrad 1 selbst aufkommen. 
Diese Leistungskürzung ist, auch vor dem Hintergrund des Anspruchs auf eine Pflegebeglei-
tung, nicht gerechtfertigt.  

2.3.3.  Änderungsvorschlag 

§ 28a wird wie folgt ergänzt: 

„§ 28a 

Leistungen bei Pflegegrad 1 

Bei Vorliegen des Pflegegrades 1 gewährt die Pflegeversicherung folgende Leistungen: 

1. Pflegebegleitung gemäß § 7c,  

2. Versorgung mit Pflegehilfsmitteln gemäß § 40,  

3. finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen oder gemeinsa-
men Wohnumfelds gemäß § 40,  

4. digitale Pflegeanwendungen gemäß § 40a in Verbindung mit § 40b und ergänzende Unter-
stützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen gemäß § 40c in Verbindung mit § 
40b,  

5. Versorgung Pflegebedürftiger bei Inanspruchnahme von Vorsorge- oder Rehabilitations-
leistungen durch die Pflegeperson gemäß § 42b,  

6. zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 43b,  

7. zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung gemäß § 44a 

8. Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen gemäß § 45,  

9. Sozialraumbudget gemäß § 45b 

9. 10. zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen ge-
mäß § 45f,  

10. 11. Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen gemäß § 
45g nach Maßgabe von § 28 Absatz 1b,  

11. 12. Leistungen in gemeinschaftlichen Wohnformen mit Verträgen zur pflegerischen Ver-
sorgung gemäß § 92c, soweit die Leistungen gemäß § 45h bei Pflegegrad 1 zur Anwendung 
kommen.“ 
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2.4. § 30 SGB XI Dynamisierung 

2.4.1. Referentenentwurf  

Der Referentenentwurf sieht vor, dass die Leistungen der Pflegeversicherung ab 2028 jährlich 
zum 1. Juli dynamisiert werden sollen. Die Steigerung erfolgt „in Höhe des arithmetischen 
Mittels der Kerninflationsrate der drei vorangegangenen Kalenderjahre“3. 

2.4.2.  Stellungnahme 
Die Bundesregierungen haben seit Jahren die Bedürfnisse der rund sechs Millionen Pflegebe-
dürftigen und deren Angehörigen nicht berücksichtigt. Der Gesetzentwurf gibt vor, Leis-
tungsbeträge erhöhen zu wollen. Angesichts der anhaltend hohen Inflationsrate und der Preis-
steigerungen in der Pflege wäre dies auch dringend erforderlich. Diese wurde in den vergan-
genen Jahren aber vielfach ausgesetzt und sporadisch durch individuell festgelegte Erhöhun-
gen ersetzt. So wurde 2025 das Pflegegeld zwar um 4,5 Prozent erhöht, doch die daheim ver-
sorgten Pflegebedürftigen mussten sechs Jahre auf diesen minimalen Anstieg warten.  

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert die Bundesregierung auf, gesetzliche Bestim-
mungen einzuhalten und eine tatsächliche Dynamisierung der Leistungsbeträge vorzuneh-
men. Das heißt auch, dass sich die Dynamisierung an der kumulierten Preisentwicklung in 
den vergangenen drei abgeschlossenen Kalenderjahren ausrichten muss und nicht, wie nun 
vorgesehen, an der „Höhe des arithmetischen Mittels der Kerninflationsrate“4. Schließlich hilft 
es den Pflegebedürftigen angesichts hoher Energiepreise und Inflation kaum, wenn diese 
Mehrkosten für die Dynamisierung unberücksichtigt bleiben. Zudem gilt es, die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Dynamisierung auf den 1. Juli 2027 vorzuziehen. Um Planungs- und Fi-
nanzierungssicherheit für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu schaffen, braucht es eine 
jährliche, automatische Dynamisierung der Leistungsbeträge und keine willkürliche Erhöhun-
gen. 

2.4.3.  Änderungsvorschlag  
§ 30 Absatz 1 SGB XI – Dynamisierung – wird wie folgt geändert: 

(1) Die im Vierten Kapitel dieses Buches benannten Beträge für die Leistungen der Pfle-
geversicherung steigen ab dem Jahr 2028 2027 jährlich jeweils zum 1. Juli in Höhe des 
arithmetischen Mittels kumulierten Anstiegs der Kerninflationsrate der drei voran-
gegangenen Kalenderjahre, nicht jedoch stärker als der durchschnittliche Anstieg der 
Bruttolohn- und Gehaltssumme je abhängig beschäftigten Arbeitnehmer im selben 
Zeitraum.“ 
 

 
3 Vgl. Refernetenentwurf S. 35f.  
4 Vgl. Referentenentwurf S. 35f. 
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2.5. § 36 SGB XI Sachleistungsbudget 

2.5.1. Referentenentwurf 
Im Referentenentwurf ist die Einführung eines Sachleistungsbudgets geplant. Dieses ersetzt 
die Pflegesachleistungen. „Aus dem Sachleistungsbudget können Pflegebedürftige damit 
häusliche Pflegehilfe in größerem Umfang als bisher in Anspruch nehmen, beispielsweise in 
Situationen der geplanten Abwesenheit einer Pflegeperson, in denen bisher Verhinderungs-
pflege nach § 39 gewährt wurde. Dies trägt auch zur Übersichtlichkeit und Transparenz bei 
der Inanspruchnahme von Leistungen der häuslichen Pflegehilfe bei.“5 

2.5.2.  Stellungnahme 
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz ist grundsätzlich für eine Zusammenlegung von Leis-
tungen in einem Budget. Allerdings darf dies nicht zu einer Kürzung der Mittel führen. Die 
Erhöhung täuscht auf den ersten Blick darüberhinweg, dass aus dem neuen Budget auch die 
professionelle Ersatzpflege und die zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel bezahlt werden 
müssen. Von daher müssen die Beiträge erhöht werden. 

2.5.3.  Änderungsvorschlag 
§ 36 Absatz 3 SGB XI – Sachleistungsbudget – wird wie folgt geändert: 

 (3) Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst je Kalendermonat 

1. für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 889 1 000 
Euro, 

2. für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 1 590  
1 700 Euro, 

3. für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 2 089  
2 200 Euro, 

4. für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 2 529  
2 700 Euro. 

 

 

 

 

 

 
5 Vgl. Referentenentwurf S. 178 
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2.6. § 37 SGB XI Entlastungsbudget 

2.6.1. Referentenentwurf 
Das Entlastungsbudget tritt an die Stelle des Pflegegeldes. „Pflegebedürftige können damit 
künftig in größerem Umfang als bisher die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnah-
men, pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung über das 
Entlastungsbudget selbst sicherstellen.“6 

2.6.2.  Stellungnahme 
Die Einführung eines Entlastungsbudgets begrüßt die Deutsche Stiftung Patientenschutz. 
Doch ist im Entwurf die Unterstützung in größerem Umfang nicht zu verzeichnen. Faktisch 
handelt es sich um eine Leistungskürzung. Denn es ist zu bedenken, dass hiervon auch die 
zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel und selbst organisierte oder geplante Ersatz-
pflege bestritten werden müssen. Pflegebedürftige in Pflegegrad 2 und 3 verbrauchen die an-
gedachte Erhöhung allein durch den früheren Betrag für die Pflegehilfsmittel.  

Sehr kritisch bewertet die Stiftung die Halbierung des Betrags bei einer Ersteinstufung in Pfle-
gegrad 2 und 3. Denn gerade zu Beginn müssen viele Hilfsmittel angeschafft werden.  

Daher fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz eine weitere Erhöhung der Beträge. 

2.6.3.  Änderungsvorschlag 
§ 37 Absatz 1 und 2 SGB XI – Entlastungsbudget – wird wie folgt geändert: 

(1) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können anstelle des Sachleistungsbudgets ein Ent-
lastungsbudget beantragen. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem 
Entlastungsbudget dessen Umfang entsprechend die erforderlichen körperbezogenen Pflege-
maßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsfüh-
rung in geeigneter Weise selbst sicherstellt. Das Entlastungsbudget beträgt je Kalendermonat 

1. 386 500 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2, 

2. 638 800 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3, 

3. 889 1 000 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4, 

4. 1 079 1 200 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5. 

(2) Besteht der Anspruch nach Absatz 1 nicht für den vollen Kalendermonat, ist der Geldbe-
trag entsprechend zu kürzen; dabei ist der Kalendermonat mit 30 Tagen anzusetzen. Die 
Hälfte des bisher bezogenen Entlastungsbudgets wird während einer Kurzzeitpflege nach § 
42 jeweils für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr fortgewährt. Das Entlastungsbudget wird 
bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem der Pflegebedürftige gestorben ist. § 118 
Absatz 3 und 4 des Sechsten Buches gilt entsprechend, wenn für die Zeit nach dem Monat, in 

 
6 Vgl. Referentenentwurf S. 178 
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dem der Pflegebedürftige verstorben ist, ein Entlastungsbudget überwiesen wurde. Pflegebe-
dürftige der Pflegegrade 2 und 3 erhalten in den ersten drei Monaten nach erstmaligem Erhalt 
eines Pflegegrades die Hälfte des Entlastungsbudgets. 

2.7. § 39 SGB XI Überbrückungsbudget 

2.7.1. Referentenentwurf 
Das Überbrückungsbudget ist laut Referentenentwurf für pflegerische Akutsituationen oder 
einen geplanten übergangsweisen Überbrückungsbedarf gedacht. „Diese umfassen Leistun-
gen eines Notdienstes in der ambulanten Pflege in pflegerischen Akutsituationen sowie die 
Versorgung in einer vollstationären Pflegeeinrichtung mit Kurzzeitpflege nach § 42.“7 

2.7.2.  Stellungnahme 
Grundsätzlich ist das Überbrückungsbudget sinnvoll. Allerdings gibt es aus Sicht der Deut-
schen Stiftung Patientenschutz Nachbesserungsbedarf. Jedem Pflegebedürftigen unabhängig 
vom Pflegegrad muss der gleiche Betrag zur Verfügung stehen. Darüber hinaus darf der Be-
trag nicht unter dem bisherigen Niveau liegen. Bendenkenswert ist, dass die Höhe der Aus-
gaben seit einem Jahr unverändert ist. Auch die Einführung eines Notdienstes ist begrüßens-
wert. Aber es müssen weitere Kapazitäten in der Kurzzeitpflege geschaffen werden. Aktuell 
wird es immer schwieriger, Unterstützung zu finden. Denn Angebote der Kurzzeitpflege wur-
den stark heruntergefahren. Es bedarf daher des dringenden Ausbaus von Kurzzeitpflegeplät-
zen, verbunden mit einem Rechtsanspruch gegenüber der Pflegeversicherung auf einen Platz 
zur Entlastung der Angehörigen. Das ist nötig, da sonst diese wichtigen Pflegeleistungen am 
Ende nicht genutzt werden können. So bliebe das bereitgestellte Geld ungenutzt. Bislang be-
steht nur ein Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege, aber nicht auf einen Platz. 

2.7.3.  Änderungsvorschlag 
§ 39 Absatz 1 SGB XI – Überbrückungsbudget – wird wie folgt geändert: 

(1) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die in häuslicher Umgebung gepflegt wer-
den, haben in pflegerischen Akutsituationen sowie in sonstigen Überbrückungssitua-
tionen Anspruch auf ein Überbrückungsbudgets. Das Überbrückungsbudget umfasst 
je Kalenderjahr einen Gesamtleistungsbetrag in Höhe von bis zu 1 855 Euro für Pfle-
gebedürftige der Pflegegrade 2 und 3 und in Höhe von bis zu 2 285 Euro 3 700 Euro 
für Pflegebedürftige der die Pflegegrade 4 2 bis und 5. Der Betrag ist zweckgebunden 
einzusetzen für Leistungen der pflegerischen Überbrückungsversorgung. Das Über-
brückungsbudget kann innerhalb des Kalenderjahres in Anspruch genommen wer-
den. 
 

 
7 Vgl. Referentenentwurf S. 179f. 
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2.8. § 43 SGB XI Inhalt der Leistung 

2.8.1. Referentenentwurf 
Der monatliche Zuschuss von 131 Euro für Pflegebedürftige mit Pflegerad 1 in vollstationärer 
Pflege wird ersatzlos gestrichen. 

2.8.2. Stellungnahme 
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz lehnt die Streichung des Zuschusses für Pflegebedürf-
tige mit Pflegegrad 1 ab. Die Betroffenen sind auf diese Unterstützung angewiesen. Statt einer 
Streichung des Anspruchs, muss der Betrag vielmehr an dem des neuen Sozialraumbudgets 
angepasst werden.  

2.8.3. Änderungsvorschlag 
Die geplante Änderung des § 43 Absatz 3 SGB XI darf nicht erfolgen. Stattdessen ist der § 43 
Absatz 3 SGB XI wie folgt anzupassen:  

§ 43  

Inhalt der Leistung 

(3) Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, erhalten sie für die in 
Absatz 2 Satz 1 genannten Aufwendungen einen Zuschuss in Höhe von 175 Euro monatlich. 

2.9. § 43c Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Auf-
wendungen 

2.9.1. Referentenentwurf 
Der Referentenentwurf sieht vor, dass die bisherigen Leistungszuschläge bei der vollstationä-
ren Pflege jeweils um sechs Monate nach hinten verschoben werden. 

2.9.2.  Stellungnahme  
Eine zeitliche Verschiebung der Leistungszuschläge nach hinten verschärft die finanzielle Not 
der Pflegebedürftigen. Anstatt die rasant steigenden Eigenanteile, wie im Koalitionsvertrag 
angekündigt, zu stoppen, erhöhen sich die Belastungen. Die Folge ist ein Anstieg der Sozial-
hilfequote bei Pflegebedürftigen in der stationären Pflege auf 50 Prozent in nur kürzester Zeit. 
Statt die dringend benötigten Entlastungen zeitlich weiter nach hinten zu verlagern, müssen 
die Eigenanteile der Pflegeheimbewohner an den pflegebedingten Aufwendungen auf 1 000 
Euro im Monat gedeckelt werden. Hiervon ausgenommen sind die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung. Das ist keine Vollversicherung.  
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2.9.3.  Änderungsvorschlag  
Die vorgesehenen Änderungen des § 43c Satz 1 bis 4 SGB XI sollen gestrichen werden. Statt-
dessen ist der § 43c wie folgt zu ändern:  

§ 43c  

Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die bis einschließlich zwölf Monate Leistungen nach 
§ 43 beziehen, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 15 Prozent ihres zu zahlenden 
Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 
5, die seit mehr als zwölf Monaten Leistungen nach § 43 beziehen, erhalten einen Leistungs-
zuschlag in Höhe von 30 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Auf-
wendungen. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die seit mehr als 24 Monaten Leistungen 
nach § 43 beziehen, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 50 Prozent ihres zu zahlen-
den Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 
bis 5, die seit mehr als 36 Monaten Leistungen nach § 43 beziehen, erhalten einen Leistungs-
zuschlag in Höhe von 75 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Auf-
wendungen. Bei der Bemessung der Monate, in denen Pflegebedürftige Leistungen nach § 43 
beziehen, werden Monate, in denen nur für einen Teilzeitraum Leistungen nach § 43 bezogen 
worden sind, berücksichtigt.  

Pflegebedürftige in vollstationären Pflegeeinrichtungen erhalten einen Leistungszuschlag 
in Höhe der pflegebedingten Aufwendungen, die den monatlichen Eigenanteil von 1 000 
Euro übersteigen.  

Die Pflegekasse berechnet ab dem 1. Juli 2026 den Leistungszuschlag auf Grundlage von In-
formationen der vollstationären Pflegeeinrichtung, die die pflegebedürftige Person versorgt. 
Art und Umfang der an die Pflegekasse zu übermittelnden Informationen werden im Rahmen 
der Festlegungen nach § 105 Absatz 2 Satz 1 bestimmt. Die Pflegekasse entrichtet den berech-
neten Leistungszuschlag gegenüber der Pflegeeinrichtung. Die Pflegeeinrichtung stellt der 
von ihr versorgten pflegebedürftigen Person den verbleibenden Eigenanteil in Rechnung. 

2.10. § 45b Sozialraumbudget 

2.10.1. Referentenentwurf 
Mit dem neuen § 45b soll der Entlastungsbetrag in das Sozialraumbudget umgewandelt wer-
den. Basierend auf den Referentenentwurf erhalten Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 in 
der häuslichen Pflege demnach ein Sozialraumbudget von bis zu 175 Euro monatlich. Das 
Budget bedarf keines Antrags und wird nicht bei bestimmten Fürsorgeleistungen nach § 13 
Absatz 3 Satz 1 angerechnet. 
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2.10.2. Stellungnahme  
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt die Einführung eines Sozialraumbudgets, ins-
besondere die Bereitstellung einer monatlichen Summe von bis zu 175 Euro. Allerdings sollte 
dieses Leistungsinstrument unabhängig vom Pflegegrad allen Pflegebedürftigen zur Verfü-
gung stehen und nicht erst ab Pflegegrad 2 greifen. 

2.10.3. Änderungsvorschlag  
§ 45b 

Sozialraumbudget 

„(1) Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 2 bis 5 haben Anspruch auf ein Sozi-
alraumbudget in Höhe von monatlich bis zu 175 Euro, sofern sie das 25. Lebensjahr vollendet 
haben, oder in Höhe von monatlich bis zu 300 Euro, sofern sie das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen für Leistungen von Angeboten 
zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a mit einer Anerkennung nach Landesrecht oder 
durch die Pflegekassen. […]“ 

2.11. § 61a SGB XI Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 

2.11.1. Referentenentwurf 
§ 61a Absatz 1 Satz 2 sieht vor, die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen der sozialen 
Pflegeversicherung um ein weiteres Jahr bis einschließlich 2028 auszusetzen. Bislang war dies 
bis einschließlich 2027 vorgesehen. Im Jahr 2029 soll eine Zahlung von 500 Millionen Euro 
erfolgen. Ab 2030 soll zur bisherigen Regelung zurückgekehrt werden, wonach jährlich eine 
Milliarde Euro abgeführt wird. 

2.11.2. Stellungnahme 
Die Aussetzung der pauschalen Beteiligung an den Aufwendungen der sozialen Pflegeversi-
cherung seit 2022 erhöht die Belastung von Beitragszahlern und Pflegebedürftigen. Zudem 
belasten die aus Mitteln der Pflegekassen finanzierten versicherungsfremden Leistungen die 
Versicherten unverhältnismäßig. Da der vorliegende Referentenentwurf auch keine Rückzah-
lung der 5,5 Milliarden Euro aus der Corona-Pandemie beinhaltet, werden Beitragszahler und 
Pflegebedürftige nicht entlastet. Um den finanziellen Druck spürbar zu verringern, müssen 
die Rückzahlung der Corona-Kredite sowie die Finanzierung versicherungsfremder Leistun-
gen aus den Mitteln der Pflegekassen gestoppt werden. Zudem sollte bereits im Jahr 2027 die 
Beteiligung an den Aufwendungen der sozialen Pflegeversicherung in Höhe von einer Milli-
arde Euro wieder aufgenommen werden. 
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2.11.3. Änderungsvorschlag 
Die geplante Änderung des § 61a Absatz 1 Satz 2 soll nicht erfolgen. Der derzeit geltende § 
61a Absatz 1 Satz 2 soll zudem gestrichen werden.  

3. Änderungsvorschläge zum Referentenentwurf – Änderung des 
Sechsten Sozialgesetzbuches 

3.1. § 166 SGB VI Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter  

3.1.1. Referentenentwurf 
Der Referentenentwurf beabsichtigt, die von der Pflegeversicherung gezahlten Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung für nicht erwerbstätige Pflegepersonen zu reduzieren, in-
dem die unterstellten beitragspflichtigen Einnahmen für diesen Personenkreis gesenkt wer-
den. Das betrifft sogar Pflegepersonen, die die Pflege einer pflegebedürftigen Person des Pfle-
gegrades 5 übernehmen, „wenn die pflegebedürftige Person ausschließlich das Entlastungs-
budget nach § 37 des Elften Buches bezieht“8. In diesem Fall soll laut Entwurf eine Kürzung 
um 30 Prozent erfolgen. Auch bei anderen Pflegegraden und deren jeweiligen Bezugsgrößen 
sind Kürzungen vorgesehen.   

3.1.2. Stellungnahme 
Die geplanten Änderungen des § 166 Absatz 2 sind ersatzlos zu streichen. Schon heute sind 
pflegende Angehörige der größte Pflegedienst Deutschlands. Ihr tägliches Engagement er-
möglicht das Funktionieren des häuslichen Pflegesystems. Ohne diesen Einsatz wäre das Sys-
tem bereits zusammengebrochen. Darüber hinaus verkennt der Entwurf, dass schon heute 
jährlich unentgeltliche Leistungen im Wert von 206 Milliarden Euro9 von den pflegenden An-
gehörigen erbracht werden. Die vorgesehenen Leistungskürzungen bedeuten eine ungerecht-
fertigte Mehrbelastung pflegender Angehöriger und sind deshalb zurückzunehmen. Der Staat 
entzieht sich hier seiner Verantwortung und verschiebt diese auf die pflegenden Angehörigen.   

3.1.3. Änderungsvorschlag 
Die Änderung des § 166 Absatz 2 Satz 1 soll nicht vorgenommen werden. Die jetzige Regelung 
soll unverändert beibehalten werden. 

 
8 Vgl. Referentenentwurf S. 61 
9 https://www.vdk.de/presse/pressemitteilung/angehoerige-leisten-unbezahlte-pflege-im-wert-
von-206-milliarden-euro/ 
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